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Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen 

1 Anwendbarkeit 

1.1 Alle unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen auf der Grundlage dieser Allgemeinen 

Verkaufs- und Lieferbedingungen. 

1.2 Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers, welche wir nicht in der Auftragsbestätigung 

schriftlich anerkennen, sind für uns nicht verbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich 

widersprechen. Auch bei schriftlicher Anerkennung von Einkaufsbedingungen des Bestellers sind 

Klauseln, welche unsere Gewährleistung und Haftung über die Regelungen des Schweizerischen 

Obligationenrechts hinaus erweitern und/oder eine Haftung für Mangelfolgeschäden vorsehen, nicht 

anwendbar. 

2 Angebot und Vertragsschluss 

Die Vertragsbindung tritt erst mit dem Zugang unserer schriftlichen Auftragsbestätigung beim Besteller ein. 

 

3 Zahlungsbedingungen und Verrechnung 

3.1 Zahlungen sind ohne anderslautende, schriftliche Vereinbarung spätestens 30 Tage nach 

Rechnungsdatum, netto ohne Abzug zahlbar. 

3.2 Hält der Besteller den vereinbarten Zahlungstermin nicht ein, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 

der Höhe von 4% p.a. über dem Diskontsatz der Schweizerischen Nationalbank zu berechnen. Die 

Geltendmachung weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

3.3 Ist der Besteller mit seiner Zahlungspflicht in Verzug, sind wir auch berechtigt, auf nachträgliche 

Erfüllung zu verzichten und Schadenersatz aus Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag 

zurückzutreten und Schadenersatz aus dem Dahinfallen des Vertrages zu fordern. 

3.4 Die Verrechnung von Forderungen mit unseren Zahlungsansprüchen ist ausgeschlossen, sofern es 

sich nicht um schriftlich anerkannte oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche des Bestellers handelt. 

4 Beigestelltes Material 

4.1 Wird vom Auftraggeber Material zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt, so haftet der 

Auftraggeber für die korrekte Beschaffenheit und Lieferung des Materials (insbesondere für die Qualität 

und Eignung). Wird Material seitens des Auftraggebers nicht bis zum vereinbarten Termin in der 

vereinbarten Qualität und Menge geliefert, so ist das iwaz nicht mehr an den Liefertermin gebunden.  

4.2 Jegliche Haftung aus der Lieferung von ungeeignetem Material übernimmt der Auftraggeber.  

4.3 Das iwaz ist berechtigt, Schaden durch ungenügendes Material und nichtverschuldete Verzögerungen 

und Mehraufwände in Rechnung zu stellen. Entstandene Nachtteile des Auftraggebers sind von diesem 

selbst zu tragen. 

4.4 Wird das Material durch das iwaz beschädigt oder für den Auftraggeber unbrauchbar gemacht, haftet 

das iwaz bei nachgewiesener unsachgemässer Behandlung und beschränkt sich auf den Materialwert. 

5 Lieferung 

5.1 Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn wir dies schriftlich zusichern. Unsere 

Lieferpflicht ruht, solange der Besteller mit der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten und/oder 

Obliegenheiten im Rückstand ist. 

5.2 Unvorhersehbare Ereignisse, wie höhere Gewalt, unverschuldete Betriebsstörungen etc., berechtigen 

uns, die Lieferzeit hinauszuschieben. Führen solche Ereignisse zu Lieferverzögerungen von mehr als 

drei Monaten sind wir - und nach erfolgter Nachfristansetzung auch der Besteller - berechtigt, vom 

Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Dem Besteller stehen diesfalls keine 

Schadenersatzansprüche zu. 
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5.3 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Bei Gattungsware und Serienanfertigungen sind Abweichungen 

von der vereinbarten Liefermenge ± 10% zulässig. 

5.4 Ist Lieferung auf Abruf vereinbart und ruft der Besteller die Teillieferungen nicht innert vereinbarter 

oder angemessener Frist ab, so sind wir nach unserer Wahl berechtigt, Zahlung für die betreffende 

Teillieferung oder die gesamten noch ausstehenden Lieferungen zu verlangen und bei 

Abnahmeverweigerung die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern. 

5.5 Wir kommen nur durch schriftliche Mahnung des Bestellers in Verzug. Weist der Besteller nach, dass 

die Verspätung durch uns verschuldet ist und kann er einen Schaden als Folge dieser Verspätung 

belegen, so hat er ab der 4. Woche seit Eingang der schriftlichen Mahnung Anspruch auf eine 

wöchentliche Verzugsentschädigung von 1/2 % des Preises der verspäteten Lieferung. Die maximale 

Verzugsentschädigung ist begrenzt auf 5% des Preises der verspäteten Lieferung. Nach unbenütztem 

Ablauf einer Nachfrist von 6 Wochen ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Soweit 

gesetzlich zulässig, ist unsere Haftung beschränkt auf die vorgenannte maximale 

Verzugsentschädigung. 

5.6 Ist die Erbringung der Leistung durch unser Verschulden unmöglich, so sind wir zum 

Vertragsrücktritt berechtigt. Die Verzugsentschädigung des Bestellers richtet sich nach vorstehender 

Ziff. 4.5. 

 


